
GLASS Fachtag 2011 AGSB 1

Inhaltsfolie
��������	
����
���

��
��������������
���������
�����������������������������	����	�

����������������
�	����� ������

������
� ��
���
��!�����������"�#��
��
$#���
�������%&���
���'�#�
��������

(
�	�
���������

��)*�)+�,)%%

- ���,)%%

GLASS Fachtag 2011 AGSB 2

��������	
����
���
��
��������������
���������

�����������������������������	����	�
����������������
�	����� ������

Wichtelgasse 29-31/22
1160 Wien

014811813 – 06645449105
GJP@gmx.at



GLASS Fachtag GLASS Fachtag 
2011 2011 

AGSBAGSB 33

1. Glasstatik – Historie und Entwicklung
2. Anforderungen in Österreich (Bauordnung, 
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1.Glasstatik 

Historie und Entwicklung
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Bis vor einigen Jahren war für den Glaser eine 
Glasdickenbemessung (nur Winddruck) aufgrund des „vereinfachten 
Verfahrens“ gemäß ÖNORM B 4014 möglich. Wir hatten dazu, 
speziell für den Glaser, im Jahr 1988 die Möglichkeit mit der ÖNORM 
B 3721 geschaffen. Es war eine rechnerische und eine graphische 
Methode zur Glasdickenbemessung möglich. Diese Norm musste 
nach dem Erscheinen des „Eurocodes“ und der damit geänderten 
Anforderung, sowie neuer „charakteristischen Festigkeitswerte“ im 
Jahr 2006 zurück gezogen werden. Danach gab es die Möglichkeit 
entweder den Glasproduzenten zu „nötigen“ oder eines der am Markt 
vorhandenen Bemessungsprogrammen zu verwenden. In beiden 
Fällen waren das nur Empfehlungen, bzw. im letzteren Fall – da die 
Programme nur für Deutschland bestimmt waren – ein Risiko wegen 
der manuell ein zu setzenden Werte.
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Da Glasanwendungen in der Architektur immer mehr an 
Bedeutung gewonnen haben – größere Abmessungen, 
zweiseitige oder punktförmige Lagerungen, 
Ganzglasbrüstungen, begehbare Glasflächen, etc. – war es, 
aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses, erforderlich eine 
Regelung zu schaffen, nach der alle Beteiligten (Planer, 
Bauherrn, Ämter, Ziviltechniker, Ausführende) unter gleiche 
Bedingungen vorgehen können. Ein „Vorreiter“ auf diesem 
Gebiet war die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien (seit 
Dezember 2008 außer Kraft). In Deutschland gab – und gibt es 
noch – die TRLV und TRAV.   
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Somit wurde die 5-teilige Serie 
ÖNORM B 3716 Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasba u, 
geschaffen. Grundlage dazu ist der Eurocode 1 – mit den für uns 

maßgeblichen Normen EN 1991-1-1, 1991-1-3 und 1991-1-4 –, und 
den nationalen Festlegungen (ÖNORM B 1991-1-1, B 1991-1-3 und 

B 1991-1-4).

Damit aber auch der “Glasermeister“ selbst einen Nachweis, über die 
ihm vorgegebenen oder von ihm gewählten Glasdicken, führen kann, 
wurde es in weiterer Folge notwendig ihm auch ein „einfaches 
Instrument“ zur Verfügung zu stellen. Dazu hat der Verein „Glas 
Österreich“ mit dem von der Bundesinnung der Glaser bestellten 
Ziviltechniker und Sachverständigen und dem Softwarehaus Sommer 
Informatik ein Statikprogramm entwickelt, welches die Anforderungen 
und Bestimmungen der vorgenannten Normenreihe berücksichtigt.
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Warum Glasstatik?
Ein Auszug aus dem Oberösterreichischen Bautechnikgesetz , 
stellvertretend für sämtliche Bauordnungen in Österreich: 

Allgemeine Bauvorschriften
§ 4. Bauprodukte
Bauprodukte müssen brauchbar sein, dass heißt, solche Merkmale 

(wesentliche Anforderungen) aufweisen, dass das Bauwerk, für das 
sie durch Einbau, Zusammenfügung, Anbringung oder Installierung 
verwendet werden sollen, bei ordnungsgemäßer Planung und 
Bauausführung den Anforderungen

1. der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit
2. des Brandschutzes
3. der Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes
4. der Nutzungssicherheit , …..usw. entsprechen
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Aber auch unsere Werkvertragsnorm – ÖNORM B 2227 – verlangt unter
Anderem (Abschnitt Vertragsbestimmungen!):
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Oder z. B. - gemäß ÖNORM B 3716-2 Abschnitt 4.3 
Vertikalverglasungen : ist bei Isolierglas nur dann kein
statischer Nachweis zu führen, wenn bei allseitiger Lagerung …

- Fläche � 1,6 m², 
- Nenndicke des Glases � 4 mm, 
- Differenz der Scheibendicken � 6 mm, 
- Scheibenzwischenraum � 18 mm, 
- Einbauhöhen bis 10 m über Gelände, 
- nur Windeinwirkung.
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Oft ist eine Glasdickenbemessung schon im Angebotsstadium eine 
Notwendigkeit, wie beispielsweise: 
Dachverglasung (nicht betretbar) 2- oder 3-seitig gelagert!
oder begehbares Glas (allseitig gelagert)!
oder Terrassengeländer absturzsichernd (Achtung! Auch 
Pendelschlag ist zu berücksichtigen).

Ein weiterer Vorteil: ein einheitliches Berechnungsprogramm = 
gleiche Voraussetzungen für alle Anbieter. 
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2. Anforderungen in Österreich
Was ist in den österreichischen Bundesländern zu 

beachten:  
Bauordnung, Bautechnikgesetz, Bautechnikverordnung
OIB - Richtlinien (sofern von der Landesregierung 
übernommen – siehe Homepage des OIB), Normen und 
Herstellerrichtlinien. 
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Während beispielsweise in der Bautechnikverordnung des Landes 
Salzburg unter §21 (4) folgender lapidarer Satz steht: 
Glastüren oder mit Glasfüllungen ausgestattete Türen, die auf Grund des 
besonderen Verwendungszweckes des Baues oder von Teilen hievon stark 
frequentiert werden, sind verletzungssicher auszuführen. 

sind in der OIB - Richtlinie 4 schon genaue Anforderungen, wie: „bis 
1,5 m Höhe über der Standfläche müssen aus geeignetem
Sicherheitsglas (wie z.B. ESG) bestehen“ angegeben.

In unserer Normenreihe B 3716 ist dann zu erfahren welches 
Sicherheitsglas „geeignet “ ist – natürlich abhängig von der jeweiligen 
Anwendung. (siehe dazu das Beiblatt 1)
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Gegenüberstellungen

Oö. BauTV: § 5 Wände (7) Vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände) 
entlang begehbarer Flächen sowie Fenster mit einer Parapethöhe unter 85 cm 
müssen, außer bei Kleinhausbauten mit nur einer Wohnung und innerhalb 
eines Wohnungsverbandes, bis zu einer Höhe von 1 m über der Standfläche 
aus geeignetem Sicherheitsglas (z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas) hergestellt 
sein; andernfalls sind sie unfallsicher abzuschirmen

ÖNORM B 3716 Beiblatt 1: noch identisch, jedoch ohne Ausnahme, zusätzlich 
noch die Höhenangabe von 1,5 m bei möglichem Menschengedränge 
(Nutzungskategorie C 5). Bei Mehrscheiben-Isolierglas wird auf mehrere Varianten 
hingewiesen.

OIB-Richtlinie 4: Pkt. 5.1.1: wie vor
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Gegenüberstellungen

Oö. BauTV: § 12 Dächer (1a) Einfachverglasungen und untere Scheiben von 
Isolierverglasungen müssen bei Überkopfverglasungen mit einer Neigung zur 
Vertikalen von mehr als 15°(wie z.B. bei Glasdächer n, Oberlichten und 
Dachflächenfenstern) aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen oder 
mit Schutzvorrichtungen gegen das Herabfallen von Glasteilen ausgestattet 
sein. Davon ausgenommen sind Nebengebäude (z.B. Glashäuser) bis zu 20m²
Nutzfläche, die keine Aufenthaltsräume beinhalten. Bei Glashäusern, die 
gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Zwecken dienen, gelten die
Anforderungen des ersten Satzes nur über Verkehrswegen und 
Kundenbereichen.

ÖNORM B 3716-2 + Beiblatt 1: Begriff = Horizontalverglasung, identisch, 
Ausnahme für Gewächshäuser (ÖNORM EN 13031-1)

OIB-Richtlinie 4: Pkt. 5.3 identisch
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Gegenüberstellungen

Oö. BauTV: § 13 Außenwandverputz und Verkleidungen
(5) Vertikale Verglasungen aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer 
Absturzhöhe von mehr als 4 m müssen über Schutzvorrichtungen verfügen 
oder konstruktive Maßnahmen aufweisen, sodass bei Bruch der Verglasung 
durch Herabfallen von Glasstücken eine Gefährdung von darunter befindlichen 
Personen vermieden wird (z.B. Schutzdächer oder Sperrflächen). Dies gilt nicht 
für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-
Sicherheitsglas.

ÖNORM B 3716 Beiblatt 1: bei allseitiger linienförmiger Lagerung ESG-HST 
(gilt auch für allseitig linienförmig gelagerten geklebte Verglasungskonstruktionen SSG); 
bei 2- oder 3-seitig und/oder punktförmiger Lagerung nur VSG zulässig (noch )  

OIB-Richtlinie 4: Pkt. 5.1.3: noch identisch – NEU! Wird ESG-HST bei 
Fremdüberwachung zulassen sowie 2-seitig im Inneren von Verkaufstätten bis 6 m, und 
bei Balkon- und Loggienverglasungen in Wohngebäuden
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Gegenüberstellungen

Oö. BauTV: § 15 Geländer und Brüstungen
(4) Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, müssen aus geeignetem 
Verbund-Sicherheitsglas bestehen. Bei Isolierverglasungen und Verglasungen 
mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies zumindest für 
eine Scheibe.

ÖNORM B 3716 Beiblatt 1: noch identisch, es wird bei Mehrscheiben-Isolierglas 
auf mehrere Varianten eingegangen.

OIB-Richtlinie 4: Pkt. 4.2: identisch
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Gegenüberstellungen

Oö. BauTV: § 16 Türen

(7) Ganzglastüren und Verglasungen in Türen müssen bis zu einer Höhe von 
1,5 m über der Standfläche aus geeignetem Sicherheitsglas (z.B. Einscheiben-
Sicherheitsglas) hergestellt sein; andernfalls sind sie unfallsicher abzuschirmen. 
An Vollglastüren anschließende Glasflächen müssen bis zu einer Höhe von 
mindestens 2 m aus Sicherheitsglas bestehen; andernfalls sind sie unfallsicher 
abzuschirmen. Diese Bestimmung gilt nicht für Kleinhausbauten mit nur einer 
Wohnung oder innerhalb eines Wohnungsverbandes.

ÖNORM B 3716 Beiblatt 1: noch identisch, bei „anschließende Glasflächen“
wie §5, ohne Ausnahme; es wird bei Mehrscheiben-Isolierglas auf mehrere Varianten 
hingewiesen.

OIB-Richtlinie 4: Pkt. 5.1.1: wie vor
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Unsere Normen beachten!
Wichtig bei eventuellen Verlangen eines „statischen 
Nachweises“ – das ist gemäß ÖNORM B 2227 (unsere 
Werkvertragsnorm) keine (kostenlose) Nebenleistung!
Das bedeutet: der Bauherr (Ausschreibende) hat in 
diesem Fall dafür eine eigene Position vorzusehen 
(siehe Abschnitt 4.2.3)! 
Prinzipiell ist eine Glasdicke in der Ausschreibung (LV) 
anzugeben (Abschnitt 4.2.2 [14]), welche der 
Glasermeister zu überprüfen hat.
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3. Die ÖNORM B 3716 Teile 1 bis 5 und 
Beiblatt 1
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ÖNORM B 3716 – 1 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 1: 
Grundlagen

Anwendungsbereich beachten; Begriffe; Anforderungen; 
Bemessung mit zul. Durchbiegungen und charakteristischen 
Festigkeitswerte; Einwirkungen; Kombinationsregeln; Schubverbund; 
Koppeleffekt bei Isolierglas; Kantenbearbeitung; Anhang A 
(Berechnungsbeispiele für Isolierglas) und B (Erläuterungen) beides 
normativ!
ÖNORM B 3716 – 2 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 2: 
Linienförmig gelagerte Verglasungen

Anwendungsbereich beachten; Begriffe; Anforderungen an die 
Sicherheit; Horizontal- und Vertikalverglasungen; Resttragfähigkeit!
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AGSBAGSB 2222

ÖNORM B 3716 – 3 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 3: 
Absturzsichernde Verglasung

Anwendungsbereich beachten; Begriffe; Verglasungsgruppen mit 
Symbolbilder; Anforderungen an die Sicherheit; Glasarten und deren 
Anwendung – getrennt nach Einfachverglasung und Mehrscheiben-
Isolierglas; Dynamische Einwirkung (Pendelschlag) – experimentell oder 
rechnerisch*; Konstruktive Vorgaben bei linienförmig gelagerten 
Verglasungen; Achtung bei eventueller Oberflächenbehandlung (z.B. 
Ätzung); 
*mit diesem Programm nicht möglich! 
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ÖNORM B 3716 – 4 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 4: 
Betretbare, begehbare und befahrbare Verglasung

Anwendungsbereich beachten; Begriffe sehr wichtig; Achtung! 
Glasdächer welche nicht als betret- oder begehbar ausgeführt sind – sollen 
unbedingt gekennzeichnet sein! Randeinstand beachten;

Berechnungen von begehbar und befahrbar ist mit diesem 
Programm nur allseitig gelagert möglich! 
Berechnung von punktförmig gelagerten Gläsern nicht möglich.
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ÖNORM B 3716 – 5 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 5: 
Punktförmig gelagerte Verglasungen und Sonderkonstruktionen

Anwendungsbereich beachten; Begriffe; Anforderung an die 
Sicherheit; Nachweis der Resttragfähigkeit; Achtung : mit diesem 
Programm sind diese Sonderkonstruktionen nicht berechenbar!
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ÖNORM B 3716 Beiblatt 1 Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau –
Beiblatt 1 Beispiele für Glasanwendungen 

Begriffe und Anwendungen zusätzlich mit Bilder erklärt, 
beispielsweise für MIG (welche Scheiben in Sicherheitsglas sein müssen); 
Anforderungen mit der OIB RL 4 abgestimmt; wesentlich sind Bild 4 + Bild 5 
(symbolische Darstellung von allgemein üblichen Verglasungsarten); 
Tabelle 1 und 2 definiert die Glasarten, entsprechend der Anwendung; 
Die anzunehmenden Belastungen wie „Nutzungskategorien“ sind der 
ÖNORM B 1991-1-1 zu entnehmen.
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4. Das Bemessungsprogramm
Mit AGSB ist die richtige Glasdicke schnell ermittelt und ein prüffähiger, 
statischer Nachweis erstellt. Die Eingaben erfolgen komfortabel in klar 
strukturierten Bildschirmmasken. Alle zu berücksichtigenden Lasten wie 
Schnee, Wind, Eigengewicht, Verkehrslasten, klimatisch und regional 
bedingte Schwankungen des Luftdrucks und der Temperatur werden bei 
der Berechnung geprüft und sich daraus ergebende Spannungen und 
Durchbiegungen der Scheiben mit den zulässigen Werten der 
verschiedenen Glasarten abgeglichen.
Die aufwendige Ermittlung von Wind- und Schneelasten nach ÖNORM 
EN bzw. B 1991-1-3 und -4 ist durch ein Wind- und Schneelast Add-On 
möglich. Mittels einer hinterlegten PLZ- oder Ortsnamen - Datenbank, 
kartografischem Material und einer Google - Schnittstelle sind die 
regionalen Gegebenheiten schnell erfasst
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Bei absturzsichernder Verglasung erscheint unterhalb des 
Ergebnisses immer der Hinweis für die Notwendigkeit des 
Pendelschlagversuchs . Da man mit diesem Programm einen 
Pendelschlag nicht berechnen kann, gibt es drei Möglichkeiten:
a) eine Bauteilprüfung
b) Nachweis mittels einer Berechnung eines Ziviltechnikers
c) Anwendung der Tabelle 2 der TRAV mit geprüften 
Glasarten und Abmessungen – falls passend! (wird mit den 
Unterlagen bei der Schulung ausgegeben, bzw. kann jederzeit 
im Internet heruntergeladen werden)
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Die Bemessung der Glasdicken von Aufzugsumwehrungen ist
nur mit rechteckigen, allseitig gelagerten Scheiben möglich.
Dafür wird automatisch die Punktlast berücksichtigt. 
Des Weiteren kann mit Membranspannung (nur für Flächenlast, 
Rechtecke und allseitig) gerechnet werden.

Bei Horizontalverglasungen können betretbare, begehbare 
(nur rechteckig und allseitig gelagert; die Punktlast wird 
berücksichtigt) und nicht betretbare Verglasungen (nur Schneelast) 
berechnet werden.
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Abschließend muss noch einmal betont werden, dass trotz der 
einfachen Handhabung des Programms eine Schulung 
unumgänglich ist!
Ein weiterer Schritt ist eine personenbezogene Zertifizierung. 
Diese ermöglicht die Anerkennung der Nachweise bei den 
Behörden, und bewirkt auch – da eine periodische 
Rezertifizierung mit entsprechenden Nachweisen erbracht 
werden muss – dass die Personen ständig mit diesem Programm 
arbeiten und sich dementsprechend weiterbilden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ing. Gerhard PEUTL


